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Man abonnlrt lick bey I. A. 0ck>5 w Bern, und de» ^«!t«n Postämtern. g.> »

Dni Ziiennemcnt »üe ?s »Zuinmern oder fiir ein Vier
rttjuhr ist in Bern 4 Hl, by. und ausser Pern
vostirey e Ft, 5 bit.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Samstag/ den l i April iZoi. Viertes

Vollziehungs - Rath.
Beschluß vom 10. Febr.

Fortsetzung.

11.

In Betreff der Stempel. u. Visagebühr.
Art. 27. Die durch den Artikel 4. des Gesetzes vom

15. Christmonal ftstgcsezre Stenipelgebühr ist von dreyer-
lci» Gattung, nämlich:

Die erste ist die gemeine Stempelgcbühr, welche sich

allein nach der Größe dcS Papiers richcct.

Die zweyte ist die Stempelgedühr für die nicht hypo-

thekirten Schuldverschreidungen, die sich nach dem

Werth der verschriebenen Summen richtet.

Die dritte ist cnie besondere Stempelgcbühr für die

Handluuzseffckte, (in der Handlung zirkulircnden und

irgend einem Geld werth vorstellenden Papiere,) und
Schuldverschreibungen, deren Bczahlungsrcrmin auf
se ch s Monate oder noch kürzer gestellt ist; sie richtet sich

gleichfalls nach dem Werthe der m denselben ausgedrück-

ten Summen.
Alles nach Inhalt der Artikel 5, 6 und 7 des an«

geführten Gesetzes und der daselbst ftstgcftzten Preise.

28. Jeder dieser verschiedenen Format - und Stempel-
papier-Arten soll ausser dem trockenen Stempel noch ein

fardigter aufgedruckt werden, welcher anzeigen wird:
a. Bey dem gemeinen oder grossen Stempel den

Preis jedes Blattes, und
b. Bey den zweyen für die Schuldverschreibungen

und Handlungseffekten bestimmten Arten stufenweisen

Stempel die höchste Summe, für die es gebraucht wer-
den kann, und den Preis des Stempelvapiers.

Jede Schrift aufSttmpclpapier soll nur in sofern gül-

tal. Den 2i Germinalî», n», ,W «r»-.«-»«

tig se n, als sie mit beyden Stempeln, nämlich dem
teockenen und dem farbigten, versehen seyn wird.

29. Die Bürger, weiche Pergament oder andere?

Papier, als das von dem Staat verkaufte, gebrauche»
wollen können es vor dein Gebrauche desselben, vermit-
telst der unerläßlichen Dazwischenkunft des Oberciimeh-
inerS, bey dem Srempelamee stempeln lassen.

Man wird sich für diese Pergamente oder Papier der

betreffenden farbiglcn Gepräge bedienen; das Gepräge
des trockene» Stempels aber wird nicht das gleiche wie
auf dem von StaatSwcgcn in den Stcmpe/papieräm»
tern verkauften seyn.

Wenn die Pergamente vder das Papier nicht von
der gleichen Grösse, wie das vom Stempclamte ver-
kaufte, wären, so soll für den grossen Stempel der

Preis wie vom grössern Formate bezahlt werden.
Dem gewöhnlichen oder grossen Stempel sind

unterworfen:
Die Ausfertigungen, selbst in mchrcrn Abschriften,

von allen durch einen Notar oder ein«:» andern öffent-
lichen Beamten, oder bey irgend einer Behörde vcrfer-
tigtcn Akten, von welcher Art sie sey» mögen.

Alle Schriften, Petitionen und Denkschriften, selbst

in Bricfsgestalt, welche im Falle sind, einem öffcnili-
chen Beamten oder irgend einer öffentlichen Behörde
Übermacht odcr vorgelegt zu werden.

Alle Verträge und Akten zwischen Partikularen mit
Privatunterschrift.

Alle Arten von Empfangfcheinen und Quittungen über

dem Betrage von zwanzig Franken.
Und überhaupt jede Akte und Schrift/ Auszug,

Abschrift und Ausfertigung, sie mögen öffentlich ober

privat seyn, welche im Falle sind als Rcchtsfchrift zu

gellen, oder als Schuldverpflichtung, Erledigung,
Rechtfertigung, Rechlsdarschlagmig oder rechtliche Ver-
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theidigung dargelegt zu werden, mit Ausnahme ie.

doch derjenigen, welche dem stufenweise» oder Verhält,
nißstempel unterworfen, und folgenvs Art. ^ und 6

verzeichnet sind.

?i. Dem im 6. Artikel des Gesetzes vom 15.
Christinonat vorgeschriebenen stufenweise» oder Verhält-
üißstempcl sind unterworfen:

Jede Art von Schuldütel, und überhaupt jede Akte,

welche eine Bezahlungs - oder Rückzahlungs - Verbind-
Uchkeit für dargeliehenes Gels, oder die Anerkennung
einer Schuld enthält, welches auch der Ursprung und
Gegenstand dieser Schuld, und wie immer der Titel
stipuiirl seyn möge, mit oder ohne Zinsen, in io ferne

er nicht auf Ordre und so ferne sein Zahlungstermin
unbestimmt oder auf mehr bann sechs Moc.are gestellt

ist, keine spezielle Hypothek trägt, und sich über zwan.
tig Franken belaust.

Diese stufenweise Stcmpelgebühr beträgt Einen Bat-
zcn für jede hundert Franken oder die Bnichsummc,
nach Inhalt des im Gesetze enthaltenen Tarifs.

Die Notarien oder andere Bürger, welche Schuld-
vcrschreibungen von mehr als vier tausend Franken
verfertigen soiien ein Visa an Stempels st a t t

auf ein Blatt, das für vier tausend Franken gül-

tg ist, sitzen lassen, und für dieses Visa Ein Batzen

von hundert Franken oder der Bruchsumme über vier
tausend Franken, bezahlen.

Z2. Dem für die Handelscffette bestimmten und im
Art. 7 des Gesetzes vom 15. Lhrisimonat vorgeschriebe-

p.en Stussenweisen oder Verhältnißstempel sind unter-
worsen:

Alle Wechselbörse, die prims, sieconà, tertio und

ZuppiiLsts, und überhaupt alle Handlnngscssekten von

mehr dann zwanzig Franken Werths, welches ihre
Benennung. Zahlungstermin und Inhalt sey, sie mögrn
in Helvetica, oder vom Auslande ans Helvetien oder

von Helvetien ,uf das Ausland stipnlirt oder gezogen

werden.

Die Stcmpelgebühr von Handelsessekten beträgt Einen

Batz n un sechs Rappen von tausend Franken oder der

Bruchsumme, nach Inhalt des im Gesetz enthaltenen

Tarifs.
Dle Schuldtitel aller Art können, wenn ihre Verfall-

zeit auf sechs Monate oder kürzer festgesezt ist, auf das

gleiche Papier, wie die Handclseffekten geschrieben wcr.
den, und sind alsdann auch nur derselben« Gebühr un-

ttrwscftn.

Diejenigen Bürger, welche HandelScssekte, oder aus

sechs Monate oder kürzer gestellte Schuldverschreibungen
von mehr dann fünf und zwanzig tausend
Franken siipuliren wollen, soiien das Visa a » S te m,

pels sla tt aus cm Blatt, weiches für fünf und
zwanzig tausend Franken gültig ist, setzen lassen,

und für dieses Visa Ein Batzen sechs Rappen von tausend

Franken, oder der Bruchsume über fünf u n d z w au,

zig tausend Franken bezahlen.

Die vom Ausland aus Helvetien gezogenen Wechsel-

bciese oder andere Geldanweisungen, sollen an Stem-
p.lssiatt visict werden, und es sollen dafür die nemlichen

Gebühren, wie für die in Helvetien stipulirten und nach

dem angeführten Tarif bezahlt werden.
D-e Handelsleute und andere Bürger können, wenn

sie es für gut finden, dieses Visa dadi rch ersitzen, daß

sie an den vom Auslande auf Helvetien st.pnlir.'e» Wech»

silbricfodee Handclscffekte ein dem Werthe der erwähn en

Effekte gemäß gestempeltes Anhängst! anfügen, und den

unter der fremden Indoßi weiß gebliebenen Raum durch-

streichen, so baß die Unterschrift der erste» in Helvetien

unterschriebenen Jadoffo und Quiltirnng sich alkmal

auf dem gestempelten Anhängsel befinde.

Das Visa an Stempclsstatt soll durch den Distrikts.
Gerichtschreiber auf einen vorzuweisenden und vom Li«

stciktsstallhalter ausgefertigten Visaschcin beygesezt wer.

den ; und zwar beydes auf die hiernach Art. 44 für die

Schuldverschreibungen verordnete Weise.

Der Fmanzministcr kann die Verwaltnngskammer»
begwälligen, auch and re öffentliche Beamten für dieses

Visa in denjenigen Gemeinden zu ernennen, welche kein

Distnktshauptort sind aber doch wegen der in denselben

wohnenden Handelsleute diese Bequemlichkeit nicht em-

kehren könnten.

z z. Zum richtigen Verständnisse der im Art. y des

Gesetzes vom 15. Christmonat festgesessen Ausnahmen,

sollen die Originalst» von Briefschaften, Fakturen,

Rechnungen oder andern ähnlichen Schriften, so oft ist

den Tribnnalien oder andern Behörden durch diejenige»,

welchen sie zugestellt oder zugesendet worden, vorgestigt

werden, für alle betreffenden Parteyen den gleichen Grab

von Glaubwürdigkeil haben, als wenn sie auf Sstmpeb

papstr geschrieben wären. Wenn aber ein HandclSman»,

oder wcr es immer sey, Auszüge oder Abschritten von

seinen Büchern oder von andern seinen Schriften macht

oder machen, läßt, um sie zur Rechtdarschlagung oder

Vertheidigung, Anklage oder Reinigung in Betreff irgend

eines Gegenstandes vor den Rechten zu gebrauche», st
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müssen diese Auszüge oder Abschriften auf gemeines

Stempclpapier geschrieben seyn.

Desgleichen ioilcn alle Arten von Fakturen oder Rech-

nungen von mehr dann zwanzig Franken, uni rechcsgüi-

tig auilticl werden zu können, aufStenipelpapier, und

zwar, wenn sie eine Anerkennung ihres Belanfes oder

das Zahlungsversprcchen eines Theils oder des ganzen
dieses Vclauscö enthalten, auf sinssenweisen, der siipu.
litten Summe und dem Zahlungstermin angemessenen

Stempelpapier geschrieben seyn.

,4. Das nemliche Blatt oder Stük Stempelpavier
kann nicht für zwey zerschiedene und dem Stempel be-

svkderss unterworffene Gegenstände gebraucht werden.

z e. Die Commissrrien des Nationalschazamtes sind

mit der Verfertigung des Stempelpapiers beauftragt,
wovon die verschiedenen Formate mit Ausnahme des'

Ok avformatts die Worte IstLI-VLI. im Pa-
pier selbst tragen werten.

Sie können für den Gebrauch der Notarien oder an-
derer Bürger Doppcl-Foliopapier zur Stipulation der
Schuldniel stempeln lassen welches zwei? Batzen theurer
als das einfache Folioblatt verkauft werden soll.

Der Verkauf des Stempelpapiers ist jedem andern
als den amtlich damit beauftragten Bürgern, sirenge und
dry Straffe der CoufiSkation und einer Geldbuße von
zwanzig Franken verboten.

;6. Jeder Bürger, welcher sich gegen den Inhalt des

Gesetzes und obiger Artikel den Stempel- oder Visage-
bühren, durch was iàr für Mittel ganz oder zum Theil
entziehen würde, so wie jeder Notar oder andere Be-
amte, welcher die Ausfertigung einer Acte aus unge-
siempellem oder nicht visirtcm Papiere oder auf Papier
von einem niedrigern Stempel, als es das Gefcz ver-
ordnet, abgeben würde, soll nebst der Stemptgebühr
den zehnfachen Betrag des vorgeschriebenen Stempels
oder Visas bezahlen, und die gleiche Straf? soll von
scdcm entrichtet werden, der sich zugleich mit andern
in Ansehung des einen und desselben Gegenstandes vcr-
fehlt hätte.

Z7. Der Kartenstcmvft soll in Farben auf eine von
den Taroken oder Spielkarten gedrukr werden ; die Kar.
teofabritanttn sollen gehalten seyn d ie ihnen zur Stem»
pelung zu bezeichnende Karte, an das Etcmpeiaml zu
schicken, ehe die Spiele in Verkaufgestzr werden können.

Alle Spielkarten, die gegenwärtig in Helvetien sind,
sto mögen von fremder oder helvetischer Fabrikation siych

sollen bis zum r->ten künftigen Aprils r8°r gestempelt

und zu diesem Ende von jedem Spiele diejenige Karte,
welche die Commissars der Schatzkammer benamsen

werden, an das Slempelamt gefchikt werden.

z8. Wer mit ungestempelten Karten oder Taroken
spielen würde, soll eine Geldbuße von zwey Frankew
bezahlen.

19. Jeder Kaffeewirth, Kgmmerlins.Leists. oder

Gesellschaftswärrer, Gastwirth, Wirth oder Borstch.c
rines öffentlichen Hauses, welcher zum Spiele» unge»
stempelte Karten oder Taroken geben würbe, soll eine

Geldbuße von zehn Franken bezahlen.

4°. Jeder Kartensabnkant oder andere Bürger, wel-
cher ungestempelte Karlen oder Taroken verkaufen oder

austheile» würde, soll durch eine Geldbuße von zwanzig
Franken und durch die Konfiskation solcher Karte» und
Taroken bestraft werden.

41. Die Bewerkstelligung und Vollziehung des Arti.
kcls io des Gesetzes vom z. Christmonat, soll den Com»

missarien deö Nalionalschatzamles aufgetragen und über«

lassen seyn.

42. Jeder Herausgeber von Journalen, Zeitungen,'
nnd Berichtblätlern welcher ihrer in Helvetien auf un«-

gestempeltem Papier austheilen oder versenden würde,,
soll für jedes ungestempelte Exemplar eine Geldbuße vom
Ein Franken bezahlen.

4). Jeder Buchdrucker, welcher eine Publikation,
einen Bericht oder einen Anschlagzettel auf ungestempel«
les Papier drucken so wie iZdcr Bürger, der solche auf
ungestempelten Papier geschriebene herumtragen odbr an«

schlagen würde, werden jeder eine Strasse von vier
Franken bezahlen, und im Falle, daß der Drucker ode?

Umträgcr nicht bekannt wären, so soll der Bürger, in
dessen Namcu und auf dessen Gcheisse die Publikation,
der Bericht oder Anschlagzettel kund gemacht worden,
die Geldbuße für die übrigen bezahlen.

44. Jede Art von Schuldverschreibungen, oder jede

Echuldanerkenmmg von welcher Beschaffenheit sie seyn

mag, in so ferne sie keine Specìaìhypothrk hat und zins.
tragend ist, die Zinse mögen namentlich angezeigt ode?

in der Stipulation der Kaplta'.suuime begriffen, die

Schuldverschreibungen mögen auf helvetische oder ans-
wärtige Schuldner gestellt seyn, sind einem Visa an
Stcmpclstatt unterworftn, für welches Ein Batzen von
hundert Franken und minder von der Kapitalsumme
zahlt' wird.-
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Die Besitzer dieser Schuldverschreibungen oder ihre

Proknrirte, Men binnen vierzig Tagen, von Bekannt
niachung des Gesetzes an von den ihnen beliebigen Di-
striktsstatlhallern einen Visaschein für den Betrag der-

Schuldverschreibungen, welche sie wollen visiren lassen,

begehren, welcher Schein ihnen gegen die Bezahlung
des Betrages des Visa's ausgestellt werden soll; diesen

Schein sollen sie dem Gcrichlschreibcr des gleichen Di-
strikls übergeben, welcher ihre Titel in ihrer Gegenwart
und solcher Gestalt visiren wird, baß er sie nicht einsehen

könne.

Diejenigen Besitzer von Schuldverschreibungen wcl-

che sich ausser Landes befinden, oder dieselben nicht.bey

Handen haben, werden dem Gesetze dadurch Genüge

leiste», daß.sie bey einem Distriktsstatthaller einen Visa-
schein nehmen, und ihm die für ihre Titel schuldige

Gebühr gegen eine einstweilige Quittung bezahlen, wel-

che ihnen aber in der Folge wieder unentgeldlich gegen

das eigentliche Visa eingetauscht werden soll. In die-

sem Falle soll in dem Visaschcin und in der einstweiligen

Quittung der Name des Besitzers der Schuldverschrei-
bung angezeigt seyn.

Alle Schuldtitcl, welche von der Bekanntmachung
des Gesetzes an auf gewöhnlichem Stempclpapier stipu-

lirt werden, sollen, bis die mit dem Verkaufe des

Stempelpapiers beauftragten Beamten mit dem stufen-

weisen Stempclpapier verschen seyn werden, in Zeit
von zwey Wochen von ihrem Datum an visirt werden.

45. Jeder, der Schuldverschreibungen besizt cher in

Verwahrung hat, und versäumen würde, sie mit Beob-

achlung der im Artikel 44 bestimmten Zeit und Act
visiren zu lassen oder der sie für eine geringere Summe
als die Schuldverschreibung enthält, würde visiren las-

sen soll nebst dem Visa der erwähnten Schuldverschrei-
bungen eine dem isten Theile des Capitals der versäum-,
ten oder falsch angegebenen Schuldverschreibungen gleich-
kommende Geldbuße bezahlen; eine solche Schuldver-
schreibnng soll vor Entrichtung des gehörigen Visas und
der erwähnten Geldbuße nicht vor den richterlichen
Behörden zuläßig seyn.

46. Iedex öffentliche Beamte, welcher in seinen Amts-
Verrichtungen mit keinem oder nicht mit dem gehörigen

Stempel oder Visa versehene Schriften annehmen oder

zulassen würde, soll den zehnfachen Betrag dieses Stem-
pels oder Visas zur Strafe bezahlen, und wenn diese

Ucbertretung von Seiten eines Tribunals öder einer an-

dcrn aus mehrern Mitgliedern bestehenden Behörde Stalk.

hätte, so soll jedes der an der Übertretung Theil ha.

bendcu Mitglieder eine gleiche Geldbuße bezahlen.

47. Alle Verfügungen bcr Gesetze vom ,5. Christin»,

nal -goo und 5. Jcnner »Zoi, welche den Stempel
betreffen, so wie diejenigen des gegenwärtigen Beschlns.
ses sollen ihre gänzliche und volle Wirkung von ihrer

Bekanntmachung an, und in Gemäßheit der darin an,
gezeigten Termine mit folgenden Berichtigungen haben.

Bis die mit dem Verkaufe des Stempclpapiers beauf.

tragtcn Beamten mit dem durch das Gesetz vorgefchne.
denen Papiere versehen seyn werden, soll der Gebrauch
des bisvahin gebräuchlichen SiemvelpapicrS sortgesezt

werden, nämlich:

u. Für alle dem gemeinen oder großen Stempel
unterworfene Schriften für ein Oklavblalt zu sechs De«

nicrö oder zwey und ein Halden Rappen.

Für ein einfaches Folioblatt zu ein Batzen; für ci»

Doppcl. Folioblatl zu zwey Batzen.

b. Diese nämlichen Papicrarten können für alle dem

stufenweifen oder Verhälcnißstempcl unterworfene Schuf«

ten dienen, da alle diejenigen, welche stipulirl werden,

ehe die Beamten mit dem stufcnwcisen dazu bestimmten

Stempclpapier versehen sind, visirt werden müssen.

L. Für alle Arten von Handelsakten soll das ge.

stempelte Wechsclbriefpapicr, wie es im Gesetz vom rs.

Wcinmonal 1798 vorgeschrieben ist, und nach den in

dem benannten Gesetz bestimmten Zahlungstermine»
und Preisen gebraucht werden.

So wie von einer im Gesetze vom 15. Christmonat
und im gegenwärtigen Beschlusse vorgeschriebenen Art

Stempclpapier m solcher Menge wird fadrizirl seyn,

daß die Verkaufsämtcr damit versehen werden können,

wird der Vollzichungsrath den Tag, von welchem an

der Gebrauch des alten Papiers von dieser Art aufhören

und daS neue gebraucht werben soll, durch einen Be«

schluß festsetzen und kund machen. Die Bürger, wel-

che alsdann noch von dem alten vorräthig häkle», tön,

ncn es gegen die Rückzahlung des Preises desselben zu-

rückgcbcn, oder gegen neues in den Verkaufsämtern

austauschen; nur muß dieses alte Stcmpelpapicr noch

in gutem und demselben Zustande seyn, in welchem sie

es beym Ankauft erhalten haben.

(Die Forts, folgt.)
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